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Traktandum 2 

Sonderkredit für die Sanierung der Gemeindestrasse Dorf-Heidigbühl/Wald (Salzbühlstrasse) 

mit Fortsetzung des Trottoirs 

2.1 Bewilligung eines Sonderkredites in der Höhe von Fr. 670'000.00 

Der Gemeinderat beabsichtigt, die bestehende Gemeindestrasse ab der Abzweigung Mühleweg bis Heidigbühl mit 

einem neuen Belag zu versehen. Ebenso erhält das bestehende Trottoir einen neuen Belag, mit Beginn ab Einfahrt 

Kantonsstrasse. Ab dem Gebiet Pfaffrüti bis zur Abzweigung Waldgüetli wird, auf der gleichen Strassenseite wie das 

bestehende, ein neues Trottoir erstellt (Fortsetzung). Für diese Verlängerung muss auf einer Länge von rund 70 Me-

tern eine Blocksatzmauer gebaut werden. Ausserdem sind diverse Massnahmen zur Erneuerung der Strassenentwäs-

serung vorgesehen. Das Ingenieurbüro Felder + Partner, Bauingenieure AG, Entlebuch, hat ein entsprechendes Vor-

projekt erarbeitet. 

 

2.1.1 Situationsplan Vorprojekt 
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2.1.2 Kosten 

Die vom Bauingenieur Roland Wigger erstellte Kostenschätzung von Fr. 670'000.00 basiert auf Einheitspreisen von 

vergleichbaren Objekten aus dem Jahre 2019 (Genauigkeit +/- 15 %). Das Trottoir hat eine Fläche von ca. 925 m2 und 

die Strasse ca. 2400 m2. Ausserdem sind Anpassungen von ca. 450 m2 erforderlich. Die Kosten pro m2 (ohne 

Trottoirneubau) betragen ca. Fr. 130.00 pro m2. 

 

Baumeisterarbeiten Fr. 490'000.00 

Reinigung, Kontrolle Entwässerung Fr. 10'000.00 

Ergänzung Beleuchtung Fr. 8'000.00 

Unvorhergesehenes Fr. 57'000.00 

Honorare (Ingenieur, Geometer) 10 % Fr. 57'000.00 

Mehrwertsteuer 7.7 % Fr. 48'000.00 

Kostenschätzung Vorprojekt Fr. 670'000.00 

 

2.1.3 Kostentragung 

Beim Streckenabschnitt Dorf-Heidigbühl/Wald (Salzbühlstrasse) handelt es sich um eine Gemeindestrasse 2. Klasse. 

Gemäss Strassenreglement der Gemeinde Flühli übernimmt die Gemeinde vorab 60 % der Kosten. Die restlichen 

40 % gehen zulasten der Grundeigentümer gemäss Perimeter. 

 

2.2 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten 

Als Rechnungskommission haben wir den Sonderkredit von Fr. 670'000.00 für die Sanierung der Gemeindestrasse 

Dorf-Heidigbühl/Wald (Salzbühlstrasse) mit Fortsetzung des Trottoirs der Gemeinde Flühli beurteilt. Unsere Beurtei-

lung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Con-

trolling. Gemäss unserer Beurteilung erachten wir die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, Transparenz, Klarheit, Ver-

ständlichkeit, Wahrheit als eingehalten. Wir empfehlen, den Sonderkredit von Fr. 670'000.00 für die Sanierung der 

Gemeindestrasse Dorf-Heidigbühl/Wald (Salzbühlstrasse) mit Fortsetzung des Trottoirs zu genehmigen. 

 

Flühli, 6. November 2019 DIE RECHNUNGSKOMMISSION 

 Der Präsident sig. Patrick Saxer 

 Die Mitglieder sig. Roland Röösli 

  sig. Heinz Felder 

 

2.3 Anträge des Gemeinderates 

2.3.1 Kenntnisnahme Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten 

Der Bericht der Rechnungskommission zum Sonderkredit für die Sanierung der Gemeindestrasse Dorf-Heidig-

bühl/Wald (Salzbühlstrasse) mit Fortsetzung des Trottoirs ist zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

 

2.3.2 Genehmigung Sonderkredit 

Dem Sonderkredit von Fr. 670'000.00 für die Sanierung der Gemeindestrasse Dorf-Heidigbühl/Wald (Salzbühlstrasse) 

mit Fortsetzung des Trottoirs, ist zuzustimmen. 

 

 


